
Kooperationspartner: Aufgabenprofile, Know-how, 
Ressourcen und Grenzen 

Institution 
/Organisa-
tion/Ein-
richtung 

Aufgabenprofil  Know-how und Ressourcen Grenzen bei einer 
Kooperation 
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• Das Krankenhaus ist erste Anlaufstelle für 
Opfer häuslicher und sexueller Gewalt.  

• Die Sensibilisierung für dieses Thema be-
ginnt bereits im Wartezimmer mit Infoma-
terial (Poster, Flyer etc.).  

• Gefordert ist viel Sensibilität, um das 
Thema „Gewalt“ anzusprechen. Nachfragen 
ist bei dem angst- und schambesetzten 
Tabuthema notwendig. 

• Nach der Erstversorgung körperlicher / 
seelischer Verletzungen und dem klärenden 
Gespräch folgt die gerichtsverwertbare Do-
kumentation und die Information über Un-
terstützungseinrichtungen und ggf. die In-
tervention.  

• Die präzise Dokumentation 
der Verletzungen ist immer 
sinnvoll, da sie auch später 
vor Gericht verwendet wer-
den kann.  

• Der interdisziplinäre Infor-
mationsaustauch ist wich-
tig.  

• Mit der Toolbox wird 
den Gesundheits-
kräften ein wichtiger 
Baustein für ein 
standardisiertes Vor-
gehen in die Hand 
gegeben.  

 
• Die berufs- und in-

stitutionsübergrei-
fende Kooperation 
und Verzahnung  
aller involvierten 
Einrichtungen erfor-
dert einen regelmä-
ßigen Erfahrungs-
austausch, Informa-
tionsfluss etc.  
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• Nach einem Polizeieinsatz wegen häuslicher 
Gewalt bieten die Interventionsstelle und 
die Gewaltschutzzentren den Gewaltopfern 
kurzfristig ein Beratungsgespräch an. 

• Die proaktive Arbeitsweise beinhaltet, dass 
die Mitarbeiter/-innen telefonisch Kontakt 
zum Opfer aufnehmen und Unterstützung 
anbieten.  

• Wesentliche Inhalte der Beratung können 
sein: Unterstützung bei der Sicherheitspla-
nung, Informationen über die Hilfemöglich-
keiten des Gewaltschutzgesetzes und Ver-
mittlung von rechtlicher Beratung, psycho-
logische Beratung, Begleitung zu Behörden 
und zum Gericht etc.  
Die Beratung ist kostenlos. 

• Durch den Beratungskon-
takt mit gewaltbetroffenen 
Frauen und ihren Kindern 
und die Zusammenarbeit 
mit Institutionen wie Poli-
zei, Gericht und Jugendamt 
sind die Mitarbeiter/-innen 
gut im Bilde. Sie können 
daher wichtige Informatio-
nen liefern, an welchen 
Stellen das Hilfesystem zu 
verbessern ist. 

• Im Formalen ergeben 
sich Grenzen aus 
dem zur Verfügung 
stehenden Zeit-
budget und der regi-
onalen Zuständig-
keit.  
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• Beratung von Frauen, die von Gewalt be-
droht bzw. betroffen sind 

• vorübergehende Wohnmöglichkeit für diese 
Frauen und deren Kinder 

• Schutz durch weitgehende Anonymität 
• Hilfe zur Regelung der notwendigen Behör-

denangelegenheiten, bei Rechtsstreitigkei-
ten, bei der Wohnungssuche 

• Eigenstärkung der Frauen durch Hilfe zur 
Selbsthilfe 

• direkter Kontakt zu den 
Betroffenen, dadurch 
Kenntnis ihrer Probleme 
und Wünsche in Bezug auf 
Vernetzung 

• Kompetenz und Erfahrung 
beim Thema Häusliche Ge-
walt 

• Interesse an stärkerer Prä-
senz des Themas in der 
Öffentlichkeit 

• Kenntnisse der Gegeben-
heiten vor Ort 

• übermäßiger zeitli-
cher Aufwand für ein 
kleines Team von 
Mitarbeiterinnen 

 
• parteiliche Arbeit für 

Frauen und Kinder 

Po
liz

ei
 

• Gesetzesauftrag der Gefahrenabwehr und 
Strafverfolgung; u. a. bei Gewaltdelikten 

• unmittelbare Kontakte durch Soforteinsätze 
nach akuten Gewalthandlungen 

• polizeiliche Sofortmaßnahmen gegen den 
Gewalttäter und Schutzmaßnahmen für Be-
troffene 

• direkte Ansprechbarkeit durch häufig ge-
nutzte Notrufe betroffener Frauen (auch 
ohne unmittelbare Gewaltsituation) 

• Erkenntnisgewinnung im Rahmen anlassbe-
zogener, aber auch anlassunabhängiger Er-
mittlungen (z. B. aus Vernehmungen) 

• qualifizierte Ermittlungstätigkeit durch spe-
zialisierte Sachbearbeitung 

• Soforthilfe im Sinne von Beendigung akuter 
Gewalt  

• Deeskalation vor Ort 
• kurz- und mittelfristiger Schutz Betroffener 

durch konsequentes Handeln gegen den 
Gefahrenverursacher 

• professionelles, einfühlsames Handeln un-
ter Einbeziehung kommunikativer Aspekte 
durch geschulte Polizeibeamte/-beamtin-
nen 

• Erstinformation Beteiligter zum Phänomen 
und zu rechtlichen Möglichkeiten  

• Verhaltenshinweise bei erneuter Rückkehr 
bzw. Gewalttätigkeit 

• Darstellung von Lagebil-
dern der Gewaltkriminalität 

• polizeiliche Handlungs-
strategien und -konzepte 

• gemeinsame Handlungs-
konzepte bzw. 

• Vereinbarungen 
• Fallbeispiele  
 

• rechtlicher Hand-
lungsrahmen (u. a. 
Zuständigkeiten be-
teiligter Behörden 
und Institutionen) 

• abgestimmte Pla-
nung mit Ressour-
cen-Umfang der 
Projektarbeit 
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• Unterstützung und Entlastung für von Ge-
walt betroffene Familien 

• Einzelberatung in aufsuchender Arbeit 
• Begleitung bei Terminen (Arzt/Ärztin, 

Rechtsanwalt/-anwältin, Gericht) 
• Prävention 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• bei Bedarf und Nachfrage Gruppenarbeit 

und Arbeit mit Multiplikatoren/Multiplika-
torinnen 

• Die aus dem Kinderschutz 
vorhandene Netz-
werkstruktur und die  
Erfahrungen mit Netzwerk-
arbeit können eingebracht 
werden. 

• geringe personelle 
und finanzielle 
Spielräume; vieles 
Wünschenswerte – 
u. a. auch stärkere 
Kooperationen mit 
anderen – ist nicht 
immer gewährleistet.  
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• Familien, in denen Partner/-innen misshan-
delt werden, stellen für Kinder eine erhebli-
che Belastung mit gravierenden Folgen dar. 
Somit ist eine Gefährdung des Kindeswohls 
nicht ausgeschlossen. 

• Geboten werden Beratung, Krisenhilfe, Ver-
mittlung von Hilfen für Kinder, Jugendliche 
und Eltern mit dem Ziel, die Entwicklung 
der Kinder zu fördern. 

• Informationsaustausch 
über Möglichkeiten und 
Grenzen der Jugendhilfe  

• Kooperation und Hilfe für 
betroffene Kinder und Ju-
gendliche  

• Auftrag ist der Kin-
der- und Jugend-
schutz, die Unter-
stützung der Eltern, 
damit sie dem Wohl 
ihrer Kinder gerecht 
werden.  
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• Beratung, soziale Trainingsprogramme für 
Täter häuslicher Gewalt  

• Erstberatung für geschädigte Partnerinnen 
und Vermittlung in weiterführende Unter-
stützung 

• Paarberatungen 
• Täterarbeit bei Kindesmisshandlung 
• Täterarbeit bei sexueller Gewalt 
• Opferarbeit für Jungen, männliche Jugendli-

che und Männer, die sexuell missbraucht 
wurden 

• Gewaltprävention: Seminare, Weiterbildung 
in Schulen etc. 

• Vernetzung innerhalb von Interventions-
projekten und Ko-Koordination 

• Kooperation mit staatlichen 
Institutionen (Frauenbeauf-
tragte, Polizei, Staatsan-
waltschaft, Amtsgericht) 

• Kooperation mit Frauenbe-
ratungsstellen u. a. 

• Täterarbeit und Soziale 
Trainingsprogramme 

• Information und Beratung 
von Partnerinnen der teil-
nehmenden Männer 

• Kapazität der vor-
handenen Mitarbei-
ter/-innen und 
Geldmittel sind be-
grenzt. 

• Dadurch können 
nicht alle Beratungs-
wünsche berücksich-
tigt werden.  

• Teilnahme von Tä-
tern an den Sozialen 
Trainingsprogram-
men ist gleichfalls li-
mitiert, weil nicht 
genügend Mitarbei-
terkapazitäten vor-
handen sind.  

 

 


